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Was zur INFA zu sagen ist

Vorwort

Ein Gläschen in Ehren kann keiner 
verwehren?

Kennen Sie den Ausspruch? Nun 
stellt sich die Frage, wann ist es eins 
zu viel bzw. wann  beginnt Sucht? Der 
Weg vom Genuss zur Abhängigkeit 
entwickelt sich teilweise sehr lang-
sam und für Außenstehende nicht 
sichtbar. Der Konsum von Sucht-
mitteln greift in den natürlichen Ab-
lauf des Körpers ein und beeinflusst 
Stimmungen, Gefühle und Wahrneh-
mungen. Die Einnahme von Alkohol, 
Nikotin, illegalen Drogen und Medi-
kamenten setzt Reaktionsvermögen, 
Konzentration und Leistungsfähigkeit 
herab. Die Folgen sind nicht nur Ge-
sundheitsschäden sondern auch so-

ziale Ausgrenzung, Verwahrlosung 
und Verelendung. Alkohol ist dabei 
die am häufigsten genutzte Droge, 
denn bei vielen Gelegenheiten wird 
Alkohol getrunken. Alcopops und 
Co. sind Trendgetränke bei den Ju-
gendlichen. Das Einstiegsalter liegt 
schon bei den 11 bis 15-jährigen. 
Der Weg vom Alkoholgenuss bis 
zum Missbrauch ist schleichend. Die 
Alkoholkrankheit ist in Deutschland 
die Erkrankung mit den höchsten 
sozialmedizinischen Auswirkungen. 
Es entstehen Fehlzeiten am Arbeits-
platz, geringere Arbeitsleistungen 
sowie Arbeits- und Verkehrsunfäl-
le. Deshalb fordert die Unfallkasse 
Thüringen in den Unfallverhütungs-
vorschriften, dass sich Versicherte 

durch Alkohol nicht in einen Zustand 
versetzen dürfen, durch den sie sich 
selbst oder andere gefährden. 

Das Thema Sucht ist Hauptschwer-
punkt dieser Ausgabe und widmet 
sich Problemen im Berufsalltag, 
Schulbereich und gibt Informationen 
zur professionellen Hilfe. 

Haben Sie Anregungen oder Hinwei-
se, wenden Sie sich vertrauensvoll 
an das Redaktionsteam der UKT. 

Der Redaktionsbeirat
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… aus der Unfallkasse/Veranstaltungen
Internetauftritt 

Wir haben für Sie einen aktuellen und 
barrierefreien Internetauftritt gestal-
tet. Übersichtlich strukturiert finden 
Sie Informationen zu Themen des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes. 
Verschiedene Links und Dokumente 
stehen unter Service zum download 
bereit. Haben Sie Interesse an an-
gebotenen Veranstaltungen, kontak-
tieren Sie uns. Wir beraten Sie gern 
und bieten Ihnen spezielle Aktionen 
für Ihr Unternehmen an. Besuchen 
Sie uns auf unserer Homepage un-
ter: www.ukt.de

Newsletter 

Als besonderen Service möchten wir 
Ihnen unseren Newsletter vorstellen. 
Brisante Themen nehmen wir in den 
Fokus, damit diese in Ihrem Unter-
nehmen umgesetzt werden können. 
Unser Ziel ist es, aktuelle Informati-
onen aus der Unfallkasse umgehend 
an Sie weiterzuleiten. 

Unter www.ukt.de/Newsletter können 
Sie den Newsletter abonnieren. Da-
mit dieser themenorientiert zu Ihnen 
gelangt, haben Sie die Möglichkeit 
zwischen verschiedenen Kategorien 
auszuwählen. Wünschen Sie keinen 
Empfang des Newsletters mehr, kön-
nen Sie ihn jederzeit abbestellen.

7. – 9. Oktober 2005

Landesgesundheitsmesse für die 
ganze Familie in Thüringen, auf dem 
Messegelände in Erfurt

8. Oktober 2005

Regionale Fachtagung „Kinder in Be-
wegung“ in Meiningen

24. – 27. Oktober 2005

A+A (Arbeitsschutz aktuell) in Düs-
seldorf

12. Dezember 2005

Regionale Fachtagung „Kinder in Be-
wegung“ in Erfurt

4. – 12. März 2006

Thüringen Ausstellung auf dem Mes-
segelände in Erfurt

Sozialversicherungswahlen 2005

weitere Informationen finden Sie auf 
Seite 21
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Bestellservice
Unter www.ukt.de erhal-
ten Sie Informationen über 
Arbeitssicherheit und Ge-
sundheitsschutz und kön-
nen direkt über tad@ukt.
de bzw. per Fax: 03621 
777-111 oder Anschreiben 
bestellen. Die Schriften für 
A + G im pdf-Format finden 
Sie unter: www.ukt.de/
Service/Infomaterial

Auskünfte erteilt:
Volker Baumbach
Telefon: 03621 777-123
E-Mail: 
volker.baumbach@ukt.de 

Aufkleber 

Druckschriften von der UKT beziehbar
Meldungen des Sicherheitsbeauftragten

Informationen zum Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz
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Suchtprobleme im Arbeitsleben
Die Stationsschwester Katrin sitzt 
über dem Dienstplan, der schon wie-
der geändert werden muss. Gerade 
hat sich Schwester Sabine  krank 
gemeldet. Nun muss  jemand ge-
funden werden, der den Spätdienst 
übernimmt. Es ist nicht das erste 
Mal, dass so eine kurzfristige Absa-
ge kommt. Früher war Sabine zuver-
lässig, hatte ihre Aufgaben genau 
genommen und immer ein mitfüh-
lendes Wort für die Patienten. Aber 
in letzter Zeit hat sie sich verändert. 
Oft ist sie gereizt, hat keine Geduld 
mehr und fühlt sich bei der kleinsten 
Kritik angegriffen. Dann bemühte sie 
sich, alles wieder gut zu machen und 
übernimmt Arbeit von anderen.
Ob Sabine ein Alkoholproblem hat? 
Vor Monaten war sie zum Dienst er-
schienen und Restalkohol war noch 
zu riechen. Katrin hatte ihre Kollegin 
wieder heimgeschickt. Damals hatte 
sie Verständnis für die schwierige 
persönliche Situation, in der Sabi-
ne steckte und hatte gehofft, dass 
sich das Problem mit der Zeit von 
selbst löst. Nun aber, da sich nichts 
verändert hatte, wurde der Stations-
schwester klar, dass es so nicht wei-
tergehen kann. Doch wie sollte sie 
mit Sabine sprechen?

Diese Situation kann sich so oder so 
ähnlich in einer Klinik oder einem Be-
trieb abspielen. In Deutschland kon-
sumieren ca. 5% der Bevölkerung 
missbräuchlich Alkohol, 3% sind 
abhängig. Der Übergang vom re-
gelmäßigen Konsum zu Missbrauch 
und Abhängigkeit vollzieht sich all-
mählich, oft über 10-15 Jahre. Lange 
bleibt die Fassade intakt.  Am Anfang 
steht das gelegentliche Trinken. Die 
spannungsabbauende, angstlösen-
de Wirkung des Alkohols ist willkom-
men. Kritisch wird es, wenn das Glas 
Wein zum „Abschalten“ zur Gewohn-
heit wird. Der Körper baut die Sub-
stanz schneller ab und  für die gleiche 
Wirkung muss nun mehr konsumiert 
werden (Toleranzentwicklung). Das 
Trinken ist bald nicht mehr aus dem 
Alltag wegzudenken (Zwang zum 
Konsum). Es fällt immer schwe-
rer, die Trinkmenge zu kontrollieren 
(Kontrollverlust). Abstinenzversuche 
scheitern, weil sich körperliche und 

Sucht

seelische Entzugserscheinungen 
einstellen. Nun muss schon morgens 
getrunken werden, um den Kater zu 
vertreiben und eine ruhige Hand zu 
haben. Schwester Sabine hat diesen 
Punkt erreicht. 
Allein wird sie dem Teufelskreis nicht 
entkommen. Hier ist die konsequen-
te Haltung der Vorgesetzten gefragt, 
die das Problem bemerkt haben. 
Neben der Verantwortung, die sie 
für das Wohl der Patienten hat, steht 
die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, 
die suchtkranke Mitarbeiterin vor 
Schaden (z.B. ein Verkehrsunfall un-
ter Alkoholeinwirkung) zu schützen. 
„Wegsehen“ ist falsch verstandenes 
Mitleid (Co-Alkoholismus) und scha-
det dem Betroffenen. Eine Interven-
tion ist zu jedem Zeitpunkt möglich 
und sollte so früh wie möglich einset-
zen. Je eher der Weg aus der Sucht 
gefunden wird, desto besser sind die 
Erfolgschancen. Denn die Unterstüt-
zung der Familie und Aussicht auf 
die Rückkehr an den Arbeitsplatz 
sind wichtige Motivationen. 
Im betrieblichen Kontext schafft 
eine Dienstvereinbarung   mit klaren 
Handlungsanweisungen (Stufenpro-
gramm) Rechtssicherheit (z.B. www.
uni-jena.de/suchtpr_regelung.html). 
Sie sollte nicht nur auf Alkohol be-
zogen sein, sondern auch andere 
psychoaktive Substanzen wie Medi-
kamente und illegale Drogen einbe-
ziehen.
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Informationen im Internet
www.dhs.de Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren (DHS) e.V.
www.nakos.de Nat. Kontakt- und Informationsstelle zur Unterstützung von  
 Selbsthilfegruppen
www.drogenbeauftragte.de Geschäftsstelle der Drogenbeauftragten der Bundesregierung
www.bist-du-staerker-als-alkohol.de  Webseite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Suchtprävention/Therapie in Thüringen
Die Thüringer Koordinierungsstelle Suchtprävention (www.tks-tkg.de) informiert über örtliche Psychosoziale 
Beratungsstellen. Dort kann eine Betreuung Betroffener und ihre Vermittlung in ambulante und stationäre Thera-
pieeinrichtungen erfolgen.

Alkoholkonsum
Risikoarmes Trinken: mindestens 3 trinkfreie Tage/Woche,
Frauen 12g Alkohol/Tag, das sind 1-1,5 „Normalgläser“
Männer 24g Alkohol/Tag, das sind  2-3 „Normalgläser“
Riskanter Alkoholkonsum beginnt beim Überschreiten dieser Grenzen, es können körperliche/seelische Fol-
geschäden auftreten

Alkoholwirkung
Ab ca. 0,2 Promille Wärmegefühl; Fröhlichkeit
Ab ca. 0,4 Prom.   Rededrang; fahruntüchtig
Ab ca. 0,5 Prom.  Selbstüberschätzung
Ab ca. 0,6 Prom.  Sehleistung vermindert, Hör- und Konzentrationsfähigkeit eingeschränkt
um ca. 0,8 Prom.  Reaktionszeit um ungefähr 35 % verlängert
um ca. 1,0 Prom.  Rausch, unsicheres Gehen und Stehen, Sprachstörungen
um ca. 2,0 Prom.  Betäubungsstadium, Gedächtnisstörungen, Erbrechen
um ca. 3,0 Prom.  Lähmungsstadium, Übergehen in Koma mit Reflexlosigkeit, Atemlähmung, Tod

Hinweise für das erste Konfliktgespräch des Vorgesetzten mit dem Betroffenen
• Gespräch positiv beginnen (Rückblick auf gute Arbeit und Sorge um die Gesundheit)
• Konkrete Verletzung der arbeitsvertraglichen Pflicht benennen (Fakten)
• Erklärungen des Mitarbeiters anhören, aber nicht auf Diskussionen einlassen
• Das erste Gespräch wird vertraulich geführt und hat noch keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen
• Vorstellung des Stufenplanes (Dienstvereinbarung Suchtprävention)
• Hilfsangebote nennen (Suchtberatung)
• Das nächste Gespräch mit Termin ankündigen

Wichtig ist eine verständnisvolle und hilfsbereite, aber kompromisslos-konsequente Haltung.
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Bedeutung zur Arbeitssicherheit
Besonders gravierend sind die Auswirkungen des Alkoholgenusses auf die 
Sicherheit am Arbeitsplatz. Schon geringe Alkoholmengen haben starke kör-
perliche und seelische Beeinträchtigung zur Folge, die es den Beschäftigten 
nicht mehr erlauben, ihre Tätigkeit korrekt und sicher auszuführen.

Generell gilt: Jeder, der vor oder während der Arbeitszeit Alkohol trinkt und da-
durch seine Leistungsfähigkeit beeinträchtigt, schädigt das Arbeitsergebnis.

Verantwortung des Vorgesetzten

Ein allgemeines für alle Arbeitnehmer und Betriebe geltendes gesetzliches 
Alkoholverbot gibt es nicht. Der Vorgesetzte haftet aufgrund seiner Fürsorge-
pflicht: Er muss beurteilen können, von welchem Alkoholisierungsgrad an der 
Mitarbeiter eine Gefahr für sich oder andere darstellt! Er trägt dafür Sorge, 
dass der Kollege den Gefahrenbereich verlässt und sicher nach Hause ge-
langt. Im Falle eines Unfalls haftet er mit. So ist es auch nicht verwunderlich, 
dass unter Vorgesetzten in der Regel große Unsicherheit darüber herrscht, 
von welchen Rechten sie gegenüber alkoholisierten Mitarbeitern Gebrauch 
machen dürfen. 

So wurde diese Unsicherheit zum Anlass genommen, für Vorgesetzte in Klini-
ken ein Hilfsmittel in Form einer Dienstanweisung zu erarbeiten. Diese Dienst-
anweisung zur Vermeidung des Missbrauches von Alkohol im Klinikum wurde 
im Jahr 2000 erarbeitet und in Schulungen bekannt gegeben.
Sie bezieht sich auf den damaligen § 38 der GUV 0.1 und wird demnächst neu 
an die GUV VA1 angepasst, d. h. um die Problematik Drogen aufgegriffen.

Hier einige wichtige Auszüge dieser Dienstanweisung:

3.  Festlegungen
3.1 Um ein Höchstmaß an
 - Qualität der Betreuung der Patienten
 - Erhaltung der Gesundheit der Bediensteten
 - Arbeitssicherheit
 - Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs 

zu erreichen, ist es grundsätzlich für alle im Arbeitsrechts-, Dienst- 
oder Ausbildungsverhältnis stehenden Beschäftigten des Klinikums 
der FSU nicht gestattet, in angetrunkenem Zustand den Dienst zu 
beginnen bzw. alkoholhaltige Getränke während des Dienstes und 
der Arbeitspausen zu trinken.

3.2 Bei Verdacht auf Alkoholmissbrauch gemäß Punkt 2.2 ist gegenüber 
dem betroffenen Bediensteten ein Beschäftigungsverbot auszuspre-
chen. Der Verdacht ist begründet, wenn der Bedienstete alkoholbe-
dingte äußere Zeichen aufweist. 
Den Verdacht von Alkoholmissbrauch kann der Bedienstete widerle-
gen, in dem er sich einer ärztlichen Überprüfung z. B. durch die Be-
triebsärztliche Untersuchungsstelle des Klinikums unterzieht. Hierfür 
ist der Bedienstete von seiner dienstlichen Tätigkeit freizustellen. 
Bei begründet ausgesprochenem Beschäftigungsverbot ist durch 
den Vorgesetzten Sorge zu tragen, dass der betroffene Bedienstete 
die Einrichtung verlässt und sicher bis vor seine Wohnung befördert 
wird.
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3.3 Der Vorgesetzte hat das festgestellte Verhalten im Sinne des Punk-
tes 2.2 und die getroffenen Maßnahmen aktenkundig zu vermerken 
und den nächsthöheren Vorgesetzten zu informieren. Dieser ent-
scheidet über das weitere disziplinarische Vorgehen (Antrag auf Er-
/Abmahnung).
Der Sachverhalt ist dem Dezernat Personalmanagement zur Kennt-
nis zu geben. Das Dezernat Personalmanagement und der Vorge-
setzte führen die ggf. notwendige disziplinarische Maßnahme ge-
meinsam durch.

3.4 Im Wiederholungsfall und unter Wertung der Gesamtumstände sollte 
der Vorgesetzte das weitere Vorgehen nach der „Dienstvereinbarung 
über betriebliche Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe zwischen 
dem Klinikum der FSU und dem Personalrat des Klinikums“ bestim-
men.

Diese ist ein Hilfsangebot des Klinikums für Bedienstete mit Alkohol-
problemen.

5. Ausnahmeregelung

Im Ausnahmefall ist es den Bediensteten möglich, bei begründeten 
Anlässen mit schriftlicher Genehmigung durch den unmittelbaren 
Vorgesetzten vom Alkoholverbot abzuweichen, wobei ausschließlich 
Getränke bis 16 vol % (z. B. Wein, Bier) gereicht werden dürfen.
Dabei wird dem unmittelbaren Vorgesetzten eine besondere Verant-
wortung übertragen. Er muss beurteilen können, von welchem Alko-
holisierungsgrad an der Mitarbeiter eine Gefahr für sich oder andere 
darstellt. Die Verantwortung erstreckt sich auch auf die Gewährleis-
tung des sicheren Heimweges.

Im Zweifelsfall ist es sicherlich besser, einem unter Alkoholverdacht stehen-
den Mitarbeiter die Arbeit zu untersagen. Hindert der Vorgesetzte ihn nicht 
daran, so liegt neben der Verletzung der Fürsorgepflicht ein Mitverschulden 
mit der Folge der Nichthaftung für entstehende Schäden vor. Eine Folge, zu 
der strafrechtlich gesehen Körperverletzung oder sogar Tötung hinzukommen 
kann.

Der Arbeitnehmer selbst unterliegt der Pflicht zum Schadenersatz, wenn er 
unter Alkoholeinfluss Schäden oder Unfälle verursacht. Vorsätzlich, fahrlässig 
oder sogar grob fahrlässig – so wird dann, juristisch gesehen – sein Handeln 
bezeichnet. Zusätzlich riskiert der Arbeitnehmer den Wegfall seines Versiche-
rungsschutzes sowie der Lohnfortzahlung.

Die hier erfolgte Ausführung ist immer im Zusammenhang mit der Gesamtfür-
sorge zu sehen.
 
 
Dr. med.  Anne Seidel, 
Betriebsärztliche Untersuchungsstelle der Friedrich-Schiller-Universität Jena, 
anne.seidel@med.uni-jena.de

Roland Beibst, 
Leiter der Stabsstelle Arbeitssicherheit am Klinikum der Friedrich-Schiller-Uni-
versität Jena
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Die Redaktion der INFA war zu Be-
such bei der SiT- „Suchthilfe in Thü-
ringen“ gGmbH im Büro „impuls“. 
Das Beratungs- und Planungsbüro 
für Arbeit in der Prävention plant, or-
ganisiert und begleitet Maßnahmen 
und Projekte der Suchtprävention 
sowie Gesundheitsförderung. Dazu 
gehören vor allem Aktionen zur Prä-
vention gegen Alkohol-, Tabak- und 
Drogenkonsum. Zum Team der Be-
ratungsstelle gehören 7 Mitarbeite-
rinnen, die in unterschiedlichen Be-
reichen tätig sind. 

Frau Katrin Otto, Beratungsstellen-
leiterin, erklärte sich bereit, ein Inter-
view zu geben.

UKT: 
Frau Otto schildern Sie uns zum 
Einstieg bitte kurz Ihren beruflichen 
Werdegang. 

Frau Otto: 
Ich bin ausgebildete Sonderpäda-
gogin und war zehn Jahre in diesem 
Beruf tätig. 1991 absolvierte ich in 
Erfurt die Ausbildung zur Sozialthera-
peutin Sucht. Die Arbeit für Teams in 
Unternehmen reizte mich. Das Ablei-
ten von gemeinsamen Lösungen ist 
die eine - Kommunikation die andere 
Seite. So legte ich den Trainerschein 
für Kommunikation und Supervision 
ab. 

UKT: 
Wann haben Sie sich entschieden für 
die SiT zu arbeiten bzw. wann wuss-
ten Sie, dass dies das Richtige für 
Sie ist?

Frau Otto: 
1995 erhielt ich eine Anfrage vom 
Sozialministerium, für Thüringen Prä-
ventionskampagnen durchzuführen. 
Gleichzeitig war mit der Anfrage der 
Grundstein für das Präventionsbüro 
„impuls“ gelegt. Viel Arbeit stand an 
und ich merkte bald, dass es im Al-
leingang schlecht zu realisieren ist. 
So bildete ich Multiplikatoren wie z.B. 
Jugendschutzbeauftragte aus. In den 
Schulungen bekamen sie vermittelt, 
wie eine Beratung durchzuführen ist 
und die Themen Gesundheitspräven-
tion am sozialen Markt zu verkaufen 
sind. 

UKT: 
Welche persönliche Motivation stand 
dahinter, diesen Beruf zu ergreifen 
und wie zufrieden sind Sie mit dieser 
Entscheidung?

Frau Otto: 
In der Erwachsenenqualifizierung 
hatte ich sehr viel mit Ausländern zu 
tun, die alkoholabhängig waren. Völ-
lig überfordert stellte ich mir die Fra-
ge:“ Was soll ich tun?“. So kam ich 
zu dem Entschluss, eine suchtthera-
peutische Ausbildung zu absolvieren. 
Die Arbeit machte mir Spaß und mei-
ne Persönlichkeit begann sich zum 
positiven zu verändern. Diesen Job 
könnte ich bis zur Rente machen, 
denn ich brauche meine Freude an 
der Herausforderung.  

UKT: 
Wie sieht ihr typischer Tagesablauf 
im Büro „impuls“ aus? Damit meine 
ich die Tätigkeiten, die Sie in Ihrem 
Beruf zu erfüllen haben? 

Frau Otto: 
Mein Tagesablauf ist sehr vielseitig 
und nie langweilig. Auch wenn es 
turbulent zugeht, lasse ich mir meine 
Tasse Kaffee am Morgen nicht neh-
men. Das ist der Einstieg in den Tag 
und eine Kommunikationsplattform 
für unser Team in der Beratungsstel-

Interview mit der Beratungsstelle Suchthilfe in Thürin-
gen

le. Die Kultur pflegen wir miteinander, 
um uns in einer entspannten Atmos-
phäre auszutauschen.   Ansonsten 
klingelt mein Telefon ständig, man 
kann es auch Sorgenhotline nennen. 
Hauptaufgabe ist jedoch nicht die 
telefonische Beratung, sondern die 
Entwicklung von Kampagnen, das 
Organisationsmanagement, Vorträ-
ge vorbereiten, Seminare abhalten 
und die Leitung des Personals.

UKT: 
Sie sind Ansprechpartnerin für die 
Fortbildung zum Betrieblichen Sucht-
krankenhelfer. Was müssen wir uns 
darunter vorstellen bzw. welche Ziel-
gruppe wollen Sie damit erreichen? 

Frau Otto: 
Ein betrieblicher Suchtkrankenhelfer 
kann durch seine Ausbildung früh-
zeitig Probleme erkennen. Er weiß 
genau, wie auf den Betroffenen 
zuzugehen ist und den Menschen 
am besten unterstützen kann. Die 
Ausbildung wird vom Arbeitskreis 
Betriebliche Suchtkrankenhilfe ange-
boten, welcher aus einem Stab von 
Suchtexperten besteht. Als Zielgrup-
pe möchten wir Personalräte und 
Führungskräfte ansprechen. Da sie  
Schlüsselfiguren in den Unterneh-
men sind, die etwas bewegen kön-
nen.  

UKT: 
Sucht ist ein Alltagsproblem gewor-
den und in vielen Unternehmen ein 
Thema. Wer wendet sich an Sie und 
mit welchen Problemen werden Sie 
konfrontiert?    

Frau Otto: 
Vorwiegend große Unternehmen 
wie z.B. Krankenhäuser, Stadtwer-
ke, Post, Telekom, Schulen um nur 
einige zu nennen. Die Anfragen sind 
ganz verschieden, vom Herzinfarkt 
junger Führungskräfte, Konflikte am 
Arbeitsplatz, bis zum Missbrauch von 
Alkohol und Drogen. Die Unterneh-
men fühlen sich mit diesen Proble-
men überfordert und allein gelassen. 
Ich biete ihnen u.a. die Leitung von 
Gesundheitszirkeln, Techniken der 
Gesprächsführung und Moderation 
zu speziellen Themen an.
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UKT: 
Das ist interessant, geht Ihre Tätig-
keit in Richtung Coaching?

Frau Otto: 
Ja, mein Job umfasst mehr als Sucht. 
Unser Büro „impuls“ bietet Beratung-
sangebote zur betrieblichen Gesund-
heitsförderung an, z.B. Workshops, 
Coaching und Führungskräftetrai-
ning. Meine bisherigen Erfahrungen 
haben mir gezeigt, dass die meisten 
Menschen vor dem Begriff Sucht 
Angst haben. Sie schieben dieses 
Thema weg. Findet man jedoch den 
Zugang über die Kommunikation, 
tauen die Betroffenen auf und öffnen 
sich. Sucht äußert sich in verschie-
denen Formen und Probleme gibt es 
überall. Deshalb coache ich die hö-
here Führungsebene, um ihnen das 
Rüstzeug für den Umgang mit sucht-
kranken Mitarbeitern zu geben. In 
ganz schweren Fällen stehe ich auch 
für Einzelberatungen zur Verfügung 

UKT: 
Ihre Projekte gehen über die Gren-
zen von Thüringen hinaus. Was ver-
birgt sich hinter  Interkulturelle Sucht-
prävention in der Ukraine?

Frau Otto: 
Das Sozialministerium Referat Sucht 
suchte für den Aufbau einer Suchtbe-
ratungsstelle in der Stadt Lemberg ei-

nen Träger für die fachliche Beratung 
und Begleitung. Soziale Strukturen 
sollen entwickelt und Kommunikati-
onsseminare angeboten werden. Vor 
Ort haben wir eine Alkoholkampagne 
auf ukrainisch realisiert. Sie war sehr 
erfolgreich und ein Erlebnis zugleich. 
Alle haben mitgemacht, das Wissen 
förmlich aufgesaugt und entspre-
chend ihrer Mentalität umgesetzt. Es 
hat mich sehr gefesselt und Kraft für 
neue Ideen gegeben. Zugeben muss 
ich, dass ich an dem Land hänge.

UKT: Welche Eigenschaft muss Ihrer 
Meinung nach jemand haben, um als 
Berater bei der SiT arbeiten zu kön-
nen?

Frau Otto: 
Ich möchte Carl Rogers, amerikani-
scher Psychologe und Jugend-Psy-
chotherapeut zitieren: „Ein Hocker 
mit drei Beinen fällt um, wenn ein 
Bein fehlt!“ Drei Eigenschaften sind 
wichtig: 

1. Echtheit, 
2. Wertschätzung, 
3. Akzeptanz. 
Im Vordergrund steht natürlich die 
Sozialkompetenz und ein Diplomso-
zialpädagogik Abschluss.  

UKT: 
In Ihrem Berufsfeld kommen Sie mit 
schwierigen Fällen in Kontakt. Inwie-

weit trennen Sie das Berufliche vom 
Privaten? Oder kann man es über-
haupt trennen?

Frau Otto: 
Ich habe zum Glück kein Problem 
abzuschalten. Meine Tätigkeit als 
Sonderpädagogin hat mich gelehrt, 
einen gesunden Mechanismus zu 
entwickeln. Das Rezept ist, alles 
menschlich zu sehen. Wenn ich zu 
Hause bin machen mich meine bei-
den Söhne 7 und 16 Jahre glücklich. 
Sie fordern mich, so dass die Proble-
me des Tages im Büro bleiben.

UKT: 
Haben Sie Zeit, sich um private Din-
ge und Hobbys zu kümmern?  

Frau Otto: 
Meine Freizeit ist knapp und ich wid-
me sie voll und ganz meiner Familie. 
Mein Mann und ich engagieren uns 
sehr im Verein zur Förderung vom 
Forsthaus Willroda. Aber es zieht 
mich nicht nur in die Natur. Ich liebe 
das Tanzen, mich nach dem Klang 
und dem Rhythmus der Musik zu be-
wegen. Das ist mein Ausgleich und 
macht den Kopf frei.     

UKT: 
Zum Schluss noch eine Frage: “Wür-
den Sie den selben Weg noch einmal 
wählen und können Sie anderen eine 
Empfehlung geben, die diesen Weg 
einschlagen wollen?“

Frau Otto: 
Den Weg würde ich immer wieder 
gehen. Meine Empfehlung: „Hören 
Sie auf Ihren  Bauch, entwickeln Sie 
Selbstvertrauen. Verlieren Sie nie-
mals Ihre Lebensfreude und Ihren 
Lebensmut.“    

UKT: 
Vielen Dank für das interessante 
Interview. Wir wünschen Ihnen und 
Ihrem Team weiterhin viele kreative 
Ideen für die Umsetzung von Prä-
ventionskampagnen. 

Weitere Informationen finden Sie im 
Internet unter: 
www.bueroimpuls.de



12 Sucht

INFA 2/2005

Die heute fast 14-jährige Rebecca 
sitzt im Rollstuhl, sie kann keine ih-
rer vier Gliedmaßen bewegen und 
nicht sprechen; ihr Hirn ist dauer-
haft erheblich geschädigt. Vor zwei 
Jahren war Rebecca gesund und 
lebenslustig. Was war geschehen? 
Ein Tag im November. Der Unter-
richt in der Förderschule war been-
det. Zusammen mit vielen anderen 
Schülern und Schülerinnen fuhr 
Rebecca mit dem Schulbus nach 
Hause. Von der Endstation zur 
Wohnung musste noch ein Fußweg 
von ca. 10 Minuten Dauer zurück-
gelegt werden. Gemeinsam mit 
einigen älteren Mitschülern legte 
Rebecca noch eine kurze Rast auf 
einer Bank ein.
Ein Mitschüler ging in eine nahe-
gelegene Einkaufshalle und kam 
mit einer Flasche Feuerzeuggas 
(Butan) sowie einer Plastiktüte 
wieder zurück. Nachdem dieser 
Junge dann das Butan in der Tüte 
ausströmen ließ, nahm er selbst 
einen „Zug“ aus dieser Tüte. Unter 
Androhung von Gewalt wurde dann 
Rebecca genötigt bzw. gezwungen, 
auch einmal kräftig zu schnüffeln. 
Der anschließende Heimweg ver-
lief ohne wesentliche Beeinträchti-
gungen.
Zu Hause angekommen zeigten 
sich bei Rebecca Schweißausbrü-
che und Unwohlsein.

Als der von der Großmutter zur Hilfe ge-
rufene Arzt dort eintraf, hörte das Herz 
von Rebecca auf zu schlagen. Nach er-
folgreicher Reanimation wurde Rebecca 
mit dem Notarztwagen in ein Kranken-
haus eingeliefert. Dort verbrachte sie 
mehrere Wochen im Wachkoma.
Heute erinnert nur noch ein gelegent-
liches Lächeln von Rebecca an das 
fröhliche Mädchen von damals. Nicht 
unerwähnt lassen möchte der Verfasser 
die finanziellen Auswirkungen des für 
Rebecca und ihre Angehörigen schreck-
lichen Ereignisses. Allein für den Kran-
kenhausaufenthalt sind mehr als 200.000 
Euro an Aufwendungen entstanden. Die 
Unfallkasse Thüringen wird an Rebecca 
auf Lebenszeit Renten- und Pflegeleis-
tungen erbringen. In einigen Jahren wer-
den die Gesamtaufwendungen sicherlich 
eine halbe Million Euro erreichen.

Klaus Nagel
Fachbereichsleiter Leistungen und 
Recht

Verhängnisvolle Schnüffelei
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Projekt „Fit for Job“ – Kooperations-
projekt von Institutionen des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes in Thürin-
gen

Das Projekt ist eine Kooperation der 
Unfallkasse Thüringen mit der Berufs-
genossenschaft Metall Süd (BGMS). 
Ziel ist die Erarbeitung von Präven-
tionsstrategien zur Vermeidung von 
arbeitsbedingten Gesundheitsgefah-
ren bei Auszubildenden. In das Pro-
jekt eingebunden sind das Thüringer 
Ministerium für Soziales, Familie und 
Gesundheit, das Thüringer Kultusmi-
nisterium, die AOK Thüringen sowie 
die TU Dresden. 

Ausgangspunkt:  
Die Berufsausbildung stellt im Gegen-
satz zur Schule andere Anforderun-
gen an den Jugendlichen. In vielen 
gewerblich-technischen und Dienst-
leistungsberufen sind die körperlichen 
Belastungen sehr hoch. Diese unge-
wohnten Belastungen können negati-
ve Auswirkungen auf die Gesundheit 
haben. Tatsache ist, dass Auszubil-
dende gegenüber den Arbeitnehmern 
zum Teil mehr als doppelt so häufig 
krank sind. 

Vorgehensweise: 
1. Untersuchungen im Betrieb
Im Zeitraum von Juli bis September 
2004 wurden in 5 Thüringer Unter-
nehmen der Metallbranche die Tätig-
keiten der Azubis durch standardisier-
te Verfahren erfasst. 
Neben den physischen Faktoren (z.B. 
Heben und Tragen, langes Stehen) 
wurden auch die äußeren Einflüsse 
wie Lärm, Beleuchtung, Klima und die 
psychischen Faktoren ermittelt. 

2. Untersuchungen in der Berufs-
schule
Im Zeitraum von August bis Oktober 
2004 wurden an 5 Berufsschulen mit 
einem standardisierten Fragebogen 
die Auszubildenden befragt. Inhalt der 
Fragen waren zum einen das persön-
liche Umfeld (z.B. Freizeitverhalten, 
Rauchen, Alkoholgenuss) und zum 
anderen die subjektive Einschätzung 
ihrer jeweiligen Tätigkeit im Ausbil-
dungsbetrieb. An der Fragebogenun-
tersuchung nahmen 265 Azubis aus-
gewählter Metallberufe teil. 

3. medizinische Untersuchung
Um eine Information über die Gesund-
heitssituation der Auszubildenden 
hinsichtlich der Muskel-Skelett-Funk-

tionen zu bekommen, wurden im Juni 
2005 in der Staatlichen Gewerblich-
Technischen Berufsbildenden Schule 
Gotha entsprechende Untersuchun-
gen durchgeführt. An den Untersu-
chungen nahmen 50 Auszubildende 
der Metallbranche teil.

Ausblick:
Gegenwärtig werden die Ergebnis-
se der Untersuchungen zusammen-
gestellt und beurteilt. Im Mittelpunkt 
steht die Frage, welche gesundheit-
lichen Anforderungen werden an den 
Auszubildenden gestellt, wie erhält 
er im Vorfeld seiner Berufswahl die 
notwendigen Informationen und wie 
kann er vor Gesundheitsgefahren im 
Beruf geschützt werden. 

Jens Arnold
Fachbereich Prävention

Projekte

Projekt „Fit vor Job“

Anzahl der Fälle von Arbeitsunfähigkeit je Versicherten (Quelle: Fehlzeiten-Report 2003)
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Rückenschmerzen, brennende Au-
gen, Stress, Klima, Lärm kennen Sie 
diese Faktoren? Sie belasten uns in 
der täglichen Arbeit und verursachen 
gesundheitliche Probleme. Diese hat 
die Unfallkasse Thüringen als Ge-
sundheitscoach am Arbeitsplatz er-
kannt und bietet für die Mitarbeiter im 
Unternehmen die Realisierung von 
Gesundheitstagen an. Unter dem 
Motto „Mit uns gesund und sicher!“, 
veranstalteten wir in den Thüringer 
Ministerien Gesundheitstage. Mit 
dem Ziel, den Faktor Gesundheits-
förderung am Arbeitsplatz aufzu-
werten. Dabei standen Themen wie 
z.B. Konzentrationsverbesserung 
durch Entspannung, Leistungsstei-
gerung durch Bewegungspausen, 
Entlastung der Wirbelsäule und Au-
gen durch richtiges Arbeiten am Bild-
schirm sowie Informationen rund um 
die Gesundheit und Anregungen zu 
Präventionsprogrammen, im Vorder-

Gesundheitstage
grund.  
Unsere Aufsichtspersonen setzten 
Impulse und gaben Anregungen zur 
Gestaltung des Arbeitsbereiches. 
Praktische Beispiele einer ausgebil-
deten Physiotherapeutin inspirierten 
die Mitarbeiter, sich aktiv einzubrin-
gen und verhaltensbezogene Maß-
nahmen zur Gesundheitsförderung 
anzuwenden. 

Die Unfallkasse Thüringen war in fol-
genden Ministerien vertreten: 

• 20.-22. April 2005 
 Ministerium für Justiz, 
• 20.-24. Juni 2005 
 Thüringer Innenministerium, 
• 18.-21. Juli 2005 
 Thüringer Ministerium für Land-

wirtschaft, Natur und Umwelt. 

Sollten Sie Interesse an der 
Durchführung haben, bieten 
wir Ihnen speziell auf Ihr Un-
ternehmen zugeschnitten ei-
nen Gesundheitstag an. 

Weitere Informationen finden 
Sie im Internet unter: www.ukt.
de/Prävention/Projekte  
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Angeregt durch ein Fallschirmsprin-
ger-Modell-Spielzeug kamen zwei 
Schüler einer ersten Klasse auf die 
Idee Fallschirmspringen zu spielen. 
Im Außengelände der Schule befin-
det sich ein bogenförmiges Kletter-
gerät. Die Jungs verknoteten ihre 
Schals und sprangen ab.  Da die 
zweckentfremdeten Fallschirme zu 
kurz waren, gelangten sie nicht auf 
den Boden, sondern blieben beide 
hängen. Ihnen drohte die Gefahr des 
Erstickens. Nur dem schnellen und 
beherzten Eingreifen der Erziehe-
rinnen ist es zu verdanken, dass sie 
noch leben. Sie befreiten die Erst-
klässler aus ihrer misslichen Lage 
und leiteten unmittelbar Erste-Hilfe-
Maßnahmen ein. Wegen schweren 
Strangulierungsverletzungen, Aus-
setzung der Atmung und des Herz-

Übermut tut selten gut!
schlages schwebten beide Schüler in 
akuter Lebensgefahr. Die ausgebil-
deten Ersthelferinnen führten erfolg-
reich die Herzdruckmassage durch. 
Der sofort herbeigerufene Notarzt 
veranlasste den umgehenden Trans-
port ins Krankenhaus. 
Der Versuch des Fallschirmsprin-
gens handelte den Kindern einen 
mehrtägigen Aufenthalt im Klinikum 
und umfangreiche Gesundheitsun-
tersuchungen ein. Glücklicherweise 
blieb dieser Streich ohne bleibende 
körperliche Schäden für beide. Er-
leichtert bedankten sich die betroffe-
nen Eltern bei der Schulleitung und 
den Erziehern für die Rettung ihrer 
Kinder.
Dieser Unfall zeigt erneut, wie drin-
gend notwendig die Ersthelferausbil-
dung ist.

Die Unfallkasse Thüringen unter-
stützt die Aus- und Weiterbildung der 
Ersthelfer. Für die Organisation der 
konkreten Realisierung der Aus- und 
Weiterbildung ist jedoch vor Ort die 
jeweilige Schulleitung verantwortlich.

Dr. Helmut Jendro
Fachbereich Prävention
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Ein Unfall während der Teilnahme an (betriebs-)sportlichen Veranstaltungen kann ein Arbeitsunfall sein. Betriebssport 
in diesem Sinne ist die sportliche Betätigung mit dem Ziel eines Ausgleichs für die berufliche (versicherte) Tätigkeit. 
Die Erhaltung und Kräftigung der körperlichen und geistigen Leistungspflicht wirkt sich positiv auf die betrieblichen 
Leistungen aus. Der Betriebssport muss diesem Ausgangsgedanken angemessen Rechnung tragen.
Das Bundessozialgericht hat für die Anerkennung von unfallversichertem Betriebssport bereits 1968 noch heute gültige 
Grundsätze aufgestellt:

• Die Leibesübungen müssen dem Ausgleich für die körperliche, geistige oder nervliche Belastung durch die Betriebs-
tätigkeit dienen, nicht dagegen der Teilnahme am allgemeinen sportlichen Wettkampfverkehr oder der Erzielung von 
Spitzenleistungen. Dieser Zielsetzung entspricht am meisten der reine Ausgleichssport in Gestalt von Gymnastik, 
Lockerungsübungen und dgl., wenn auch der Begriff des Betriebssports nicht auf Übungen dieser Art einzuengen 
ist.

• Die Übungen müssen mit einer gewissen Regelmäßigkeit stattfinden.
• Der Teilnehmerkreis muss im Wesentlichen auf die Beschäftigten des veranstaltenden Unternehmers oder der an 

der gemeinsamen Durchführung des Betriebssports beteiligten Unternehmen beschränkt sein. Die Bildung einheit-
licher Sportgemeinschaften aus mehreren kleinen Unternehmen zum Zwecke der Ausübung des Betriebssports 
hindert die Annahme des Versicherungsschutzes nicht, auch nicht die Heranziehung von Teilnehmern aus anderen 
Betriebssportgemeinschaften oder eines Sportvereins, wenn einer Betriebssportgemeinschaft wegen zu geringer 
Teilnehmerzahl die Pflege bestimmter Sportarten (z. B. Fußball) sonst nicht möglich ist. Wettkämpfe zwischen ver-
schiedenen Sportgemeinschaften sind aber nicht versichert.

• Die Übungszeiten und die jeweilige Dauer der Übungen müssen in einem dem Ausgleichszweck entsprechenden 
Zusammenhang mit der betrieblichen Tätigkeit stehen.

• Die Übungen müssen im Rahmen einer unternehmensbezogenen Organisation stattfinden, zu der sich auch meh-
rere Unternehmen zusammenschließen können. Unter gewissen engen Voraussetzungen hindert die Bildung eines 
besonderen, firmenbezogenen Vereins nicht die Feststellung, dass die Sportausübung in diesem Verein als Be-
triebssport versichert ist, wenn die übrigen vorstehend genannten Voraussetzungen vorliegen.

Diese Grundsätze tragen nicht jedem Einzelfall von betriebssportlichen Tätigkeiten Rechnung und lassen den Unfall-
versicherungsträgern daher einen ausreichenden Ermessensspielraum. Auf das Erfordernis eines inneren ursächli-
chen Zusammenhanges zwischen dem Sport und der versicherten (beruflichen) Tätigkeit kann allerdings in keinem 
Fall verzichtet werden.

Klaus Nagel
Fachbereichsleiter Leistungen und Recht

Betriebssport unfallversichert?
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Unfallversicherung von Notärzten
Träger des Rettungsdienstes im Frei-
staat Thüringen sind Landkreise und 
kreisfreie Städte.

Nach dem Thüringer Rettungsdienst-
gesetz kann der Rettungsdienst 
gewährleistet werden durch die 
nachstehend aufgeführten Perso-
nengruppen.

1. beim Träger des Rettungsdiens-
tes angestellte Ärzte,

2. bei einem Krankenhaus angestell-
te Ärzte im Rahmen ihrer allge-
meinen Dienstaufgaben,

3. Krankenhausärzte im Rahmen ei-
ner genehmigten Nebentätigkeit 
und

4. niedergelassene (frei praktizieren-
de) Ärzte.

Für die unter den Nummern 1. und 2. 
genannten Ärzte besteht zweifelsfrei 
Unfallversicherungsschutz aufgrund 
eines bestehenden Beschäftigungs-
verhältnisses.

Die unter 1. genannten Ärzte sind 
über die Kommune bei der Unfallkas-
se Thüringen unfallversichert.

Bei den unter 2. genannten Ärzten 
richtet sich die Zuständigkeit nach 
dem Träger des Krankenhauses. 
In Betracht kommen entweder die 
Unfallkasse Thüringen oder die Be-
rufsgenossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege.

Unfallversicherungsschutz kraft Gesetzes (Pflichtversicherung) besteht nicht für die unter den Nummern 3. 
und 4. genannten Ärzte.

Diese üben die Notarzttätigkeit nicht als Beschäftigte sondern selbständig aus. Nach den in der Regel gleichlautenden 
Verträgen zwischen den Rettungsdienstträgern und den Notärzten fehlen dort die Merkmale der wirtschaftlichen Ab-
hängigkeit und der Weisungsgebundenheit, die einem Beschäftigungsverhältnis eigen sind.

Die nicht pflichtversicherten Ärzte können sich allerdings bei der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege freiwillig gegen das Risiko Arbeitsunfall versichern. Dafür sind Beiträge zu entrichten.

Hat ein niedergelassener Arzt bereits aufgrund seiner Praxistätigkeit von der Möglichkeit der freiwilligen Unfallversiche-
rung bei der Berufgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege Gebrauch gemacht, schließt diese die 
Notarzttätigkeit mit ein; eine zusätzliche Beitragsleistung entfällt.

Klaus Nagel
Fachbereichsleiter Leistungen und Recht



19

INFA 2/2005

Fakten

Gelegentlich besteht bei Privatpersonen, Betrieben und Einrichtungen Unsicherheit darüber, ob und wie die alten 
“DDR-Stahlblech-Benzinkanister“, im Folgenden Kanister genannt, verwendet werden dürfen.
Diese Ausführung soll Klarheit schaffen und zur Rechtssicherheit beitragen.

1. Im privaten Bereich dürfen diese Kanister auch zur Aufbewahrung und Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten so-
wie als Reservekanister in Fahrzeugen verwendet werden, wenn sie funktionssicher (dicht und fest verschließbar) 
sind.

 In Fahrzeugen dürfen max. 60 l als Reservekraftstoff mitgeführt werden
 (vgl. ADR-Europäisches Übereinkommen über intern. Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, Pkt. 

1.1.3.3.).
 Der ADAC empfiehlt jedoch, im PKW aus Sicherheitsgründen, nicht mehr als 10 l Reservekraftstoff mitzunehmen.
 Man beachte:
 Entsprechend den deutschen 

zollrechtlichen Bestimmungen 
können bei der Einreise in die 
Bundesrepublik max. 20 l Kraft-
stoff in einem Kanister mitgeführt 
werden.

 Im Ausland sind unterschiedliche 
Höchstgrenzen festgelegt (z.B. 
Italien/Polen/

 Ungarn -  nicht erlaubt; Öster-
reich/Dänemark/Frankreich/Spa-
nien-10 l;). 

2. Im gewerblichen Bereich können 
diese Kanister auch als Reser-
vekanister im PKW und LKW wie 
v.g. mitgeführt werden. Vorausset-
zung ist wiederum die Funktions-
sicherheit.

3. Ebenfalls im gewerblichen Be-
reich können diese Kanister auch 
als Behälter zur Bevorratung von 
Kraftstoff zur Durchführung der 
Haupttätigkeit des Gewerbes (z.B. zum Betrieb von mobilen Arbeitsmaschinen wie : Rasenmäher, Freischneider 
u.ä.) auf einem Transportfahrzeug bis zu einem max. Gesamtvolumen von 333 l Benzin bzw. 1000 l Diesel mit-
genommen werden 

 (vgl. ADR, Pkt. 1.1.3.1 C- Freistellungsregelung).
 Man beachte:
 Im Gegensatz zur privaten Nutzung sind die Kanister nach der Gefahrstoffverordnung zu kennzeichnen 
 (z.B.: Vergaserkraftstoff: hochentzündlich und gesundheitsschädlich; Dieselkraftstoff : gesundheitsschädlich).

4. Der Transport von Gefahrgut im Sinne der ADR, d.h. die Beförderung von gefährlichen Gütern auf der Straße zum 
Zwecke des Transports vom Ort A nach Ort B ohne Anwendung der Freistellungsregeln der ADR ist hingegen mit 
diesen Kanistern nicht zulässig. 

 Gemäß der ADR, Teil 6, Kap. 6.1. müssen diese Behälter zum Transport von Gefahrgut zugelassen sein (UN – 
Kennzeichnung / UN-Nummer).

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die DDR-Kanister unter bestimmten Bedingungen weiterhin auch als 
Kraftstoffreservebehälter in Fahrzeugen mitgeführt werden dürfen.
Nur ausgewiesene Gefahrguttransporte im Sinne der ADR sind mit diesen Kanistern unzulässig.

M. Hofmann
Amt für Arbeitsschutz Erfurt  

Verwendung von „DDR-Stahlblech-Benzinkanistern“
im privaten und gewerblichen Bereich
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Frau S. aus G., 49 Jahre alt, fragt:

Meine drei Kinder sind jetzt weitge-
hend selbständig und leben nicht 
mehr in unserem Haushalt. Als Nur-
Hausfrau fühle ich mich nicht aus-
gelastet. In meinem erlernten Beruf 
als Kindergärtnerin finde ich keine 
Arbeit. Ich spiele mit dem Gedanken, 
zukünftig als sogenannte Tagesmutti 
tätig zu sein und fremde Kinder zu 
betreuen. 
Was muss ich tun; an wen sollte 
ich mich wenden und wie steht es 
mit der sozialen Absicherung?

Fachbereichsleiter Leistungen und 
Recht Klaus Nagel antwortet:

Am 01.01.2005 ist das Tagesbetreu-
ungsausbaugesetz in Kraft getreten.

Das Jugendamt vermittelt zu betreu-
ende Kinder an geeignete Tagespfle-
gepersonen und gewährt ihnen lau-
fende Geldleistungen in Form von

• Erstattung angemessener Kosten für den Sachaufwand,
• Zahlung eines angemessenen Beitrags zur Anerkennung ihrer Förderleistung und
• Erstattung nachgewiesener Beiträge zur Unfallversicherung und einer angemessenen Alterssicherung.

Die Beurteilung der Fragen, ob es sich bei einem Unfall während der Kinderbetreuung um einen Arbeitsunfall gehandelt 
hat und welcher Unfallversicherungsträger gegebenenfalls zuständig ist, richtet sich nach folgenden Kriterien:

Werden mehr als drei Kinder außerhalb der Haushalte der Kindeseltern betreut, handelt es sich um eine unterneh-
merähnliche selbständige Tätigkeit. Diese Personen können sich bei der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege freiwillig gegen Arbeitsunfall versichern. Dafür sind Beiträge zu zahlen, die das Jugendamt er-
stattet.

Werden nicht mehr als drei Kinder betreut oder findet die Betreuung im Haushalt der Kindeseltern statt, liegt eine ab-
hängige Beschäftigung (gesetzlich pflichtversichert) vor.

Als Unternehmer gilt der Haushaltsvorstand, der für die Hausangestellte einen Beitrag von 40,00 €/Jahr zu zahlen 
hat.

Zuständiger Unfallversicherungsträger ist die Unfallkasse Thüringen.

Mein Rat: Suchen Sie das Jugendamt auf und lassen sich beraten.

Frage und Antwort
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Durch die Listenträger wurden von den Gruppen der Sozialpartner nicht mehr Bewerber zur Wahl in die Vertreterver-
sammlung vorgeschlagen, als Mitglieder zu wählen waren. Es fanden deshalb bei der Unfallkasse Thüringen keine 
Briefwahlen im Rahmen der Sozialversicherungswahlen 2005 statt. Vielmehr gelten die Vorgeschlagenen mit Wirkung 
zum 01.06.2005 – Tag der Sozialversicherungswahlen 2005 – als ordentliche oder stellvertretende Mitglieder in die 
Vertreterversammlung der Unfallkasse Thüringen als gewählt.

Davon unberührt bleiben die Wahlen in den Vorstand der Unfallkasse Thüringen. Die Mitglieder des Vorstandes wer-
den im Rahmen der ersten – konstituierenden – Sitzung der Vertreterversammlung für die Gruppen der Sozialpartner 
gewählt. Diese fand am 27. September 2005, um 11:00 Uhr, in Gotha statt.

Mitglieder der Vertreterversammlung

Gruppe der Versicherten Gruppe der Arbeitgeber
1. Martina Schmidt, Plaue 1. Wilfried Neuland, Ilmtal
2. Sigrid Ewert, Pößneck 2. Manfred Raabe, Schleiz
3. Jürgen Schön, Erfurt 3. Bernd Kroschwitz, Hopfgarten
4. Cornelia Weingart, Ammern 4. Jürgen Beese, Hohenkirchen
5. Wolfgang Backhaus, Günthersleben-Wechmar 5. Reinhard Kupietz, Meiningen
6. Kerstin Smolka, Suhl 6. Gerhard Hippel, Erfurt
7. Frank Holland, Zella-Mehlis 7. Thomas Moritz, Camburg
8. Sabine Ferrari, Apolda 8. Matthias Lindig, Hohenleuben
9. Hanna Hoffmann, Gera 9. Reinhard Blech, Kamsdorf
10. Joachim Becker, Heiligenstadt 10. Marina Heinz, Wipfratal
11. Katrin Hennig, Erfurt 11. Karin Sachse, Weimar
12. Helgard Häfer, Arnstadt 12. Michael Janzing, Mülverstedt
13. Volker Nun, Hohenfelden 13. Elke Neutz, Erfurt

Sozialversicherungswahlen 2005

Informationen über neue Schriften von BUK und UKT

Änderungen in den Vorschriften 
und Regeln Teil I
Die GUV-V A2 wird zur GUV-V A3 
„Elektrische Anlagen und Be-
triebsmittel“
Die GUV-V A6/7 wird als GUV-V A2 
„Betriebsärzte, Sicherheitsinge-
nieure und andere Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit“ herausgegeben. 
Mit aktualisierter Durchführungsan-
weisung kommt die Vorschrift GUV-V 
B3 „Lärm“ heraus. 
Weitere Veränderungen bei den 
Vorschriften sind derzeitig nicht vor-
gesehen, weil der Gesetzgeber vor-
rangig die Neufassungen von Regeln 
und Richtlinien infolge der Betriebs-
sicherheitsverordnung und der Ar-
beitsstättenverordnung herausgeben 
will. Weitere Ergänzungen von Titeln 
der GUV-R500 „Betreiben von Ar-
beitsmitteln“ finden Sie im neuen 
Verzeichnis GUV-I8540 Th vom Ja-
nuar 2006. Die einzelnen Schriften 

sind als Datei im Format pdf unter 
www.ukt.de - Service - Infomaterial - 
Gesamtverzeichnis herunterzuladen.

Allgemeinen Unfallversicherung 
Teil II
Ab Januar 2005 ist die Regel GUV-
R116 „Haltung von Wildtieren“ 
anzuwenden. Unter Punkt 1 aufge-
führte Anwendungsbereiche haben 
sich verändert. So gilt diese Vor-
schrift nur für Tierheime, wenn auch 
Wildtiere aufgenommen werden. Die 
Aufteilung der alten Sicherheitsregel 
in „Bauliche Anlagen“ und „Betrieb“ 
entfällt. In der Regel finden Sie jetzt 
„Maßnahmen zur Verhütung von Ge-
fahren für Leben und Gesundheit 
bei der Arbeit“. Der Abschnitt Erste 
Hilfe wird unter Punkt 3.7 dem in-
nerbetrieblichen Arbeitsschutz mit 
integriert. Die in den Anhängen 2 und 
3 der ehemaligen Sicherheitsregel 
beigefügten Skizzen und Beispiele 

entfallen und sollen ausführlicher in 
einem Merkblatt für die Praxis darge-
stellt werden. 
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Mit der Regel GUV-R 133 „Ausrüs-
tung von Arbeitsstätten mit  Feu-
erlöscher“ liegt keine Neufassung 
vor. Verbindliche Inhalte aus neuen 
staatlichen Arbeitsschutzvorschriften 
sind durch Fettdruck gekennzeich-
net. Die Anwendung der Feuerlö-
scher dieser Kategorie dient der Be-
kämpfung von Entstehungsbränden 
und ist deshalb in den Unterweisun-
gen in Verbindung mit der Vorschrift 
GUV-A8 „Sicherheitskennzeichnung 
am Arbeitsplatz“ mit zu beachten. 
Für den Anwender ist die Übersicht 
zur sachgerechten „Benutzung von 
Schutzhandschuhen“ GUV-R 195 
eine große Hilfe, da die Anzahl der 
möglichen Anwendungstypen stän-
dig steigt. Die richtige Wahl zur Be-
schaffung der erforderlichen Schutz-
handschuhe erfordert jedoch die 
Gefährdungsanalyse vor Ort. Vor-
schriften, Regeln und Normen sind 
in der GUV-R 198 „Benutzung von 
persönlichen Schutzausrüstungen 
gegen Absturz“ aktualisiert worden. 
Zusätzlich ist die GUV-I 199 Einsatz 
persönlicher Schutzausrüstungen 
zum Halten und Retten“ zu beach-
ten. Als notwendige Ergänzung wird 
nun die neue GUV-I 870 „Halte-
gurte und Verbindungsmittel für 
Haltegurte“ angeboten. Haltegurte 
umschließen den Körper an der Tail-
le und die Verbindungsmittel haben 
das Ziel, Personen gegen Absturz 
oder Abrutschen am Arbeitsplatz 
zu halten. Das Prinzip gilt, dass die 
nächste Absturzkante nicht erreicht 
werden darf, um den Absturz zu ver-
hindern. In der neuen Information 
GUV-R 2102 „Wasserbauliche und 
wasserwirtschaftliche Arbeiten“ 
wird für gesamten Arbeitsbereich 
dem Arbeitgeber, der Sicherheits-
fachkraft, dem Arbeitsmediziner und 
dem Personalrat jede Frage beant-
wortet. Hinweise und Empfehlungen 
wie Sicherheitsanforderungen erfüllt 
werden können sind kursiv gedruckt. 
Für wasserwirtschaftliche Arbeiten 
liegt damit eine für Unterweisungen 
nutzbare Schrift vor. Die Unfallver-
hütungsvorschrift „Gartenarbeiten“ 
wurde außer Kraft gesetzt. Dafür nut-
zen Sie bitte die neue GUV-R 2109 
„Gärtnerische Arbeiten“. 

Auch in dieser neuen Regel fin-
den Sie einen kompletten Überblick 
zum Arbeitsbereich. Nach der Ab-
handlung aller Aufgaben des Unter-
nehmers finden sie unter „Betrieb“ 
ganz spezielle Anleitungen für die 
verschiedensten Maschinenarbeiten 
und die Verhütung von Gefahren. 
Wesentlicher Vorteil der neuen GUV-
I 561 „Treppen“ ist die Berücksich-
tigung der fachlichen Anforderungen 
für Schulen und Kindergärten. In der 
Information wird auch die DIN 18065 
„Gebäudetreppen – Hauptmaße“ 
beachtet und die Forderungen aus 
der Arbeitsstättenverordnung des 
Bundes, aber in diesem Fall kommt 
auch das Bauordnungsrecht der 
Länder zur Anwendung. Als Unfall-
versicherungsträger muss darauf 
verwiesen werden, dass Sturzunfälle 
allgemein und speziell auf Treppen 
eine Hauptursache sind und dement-
sprechende Sorgfalt und Beachtung 
erfordert. Alle drei Vordrucke GUV-I 
507 Th „Übertragung von Unter-
nehmerpflichten“, GUV-I 8543 Th 
„Bestellung zum Sicherheitsbe-
auftragten“ und GUV-I 8953 Th 
„Bestellung der Sicherheitsfach-
kraft“ sind den neuen Paragrafen 
nach Vorschriften GUV-V A1 und A2 
angepasst worden. Unser Melde-
block GUV-I 8542 Th „Meldungen 
des Sicherheitsbeauftragten im 
Betrieb“ enthält eine konkrete Auf-
listung der Aufgaben eines Sicher-

heitsbeauftragten und wurde auf das 
notwendige Maß reduziert. Die Be-
schreibung des erkannten Mangels 
soll an den Vorgesetzten und an den 
Personalrat übergeben werden. Der 
Aushang „Ihr zuständiger Unfall-
versicherungsträger lt. § 138 SGB 
VII“ GUV-I 8548 Th enthält die neu-
en Paragrafen auf deren Grundlage 
die Erste Hilfe, der Notruf zu organi-
sieren und die Sicherheitsbeauftrag-
ten zu bestellen sind. Der Aushang 
soll den Arbeitnehmer informieren, 
wer der zuständige Unfallversiche-
rungsträger ist. Im § 5 der Betriebs-
sicherheitsverordnung wird gefordert 
explosionsgefährdete Bereiche in 
Zonen einzuteilen um damit Art und 
Umfang der Schutzmaßnahmen fest-
legen zu können. Die GUV-I 8594 
„Explosionsschutzmaßnahmen 
bei Arbeiten im Abwasserbereich“ 
hilft mit Beispielen bei dieser Festle-
gung. Psychische Belastungen in der 
Arbeitswelt wirken heute in verschie-
dener Form und weisen auf Fehler in 
der Arbeitsorganisation. In der GUV-I 
8626 „Psychische Belastungen 
am Arbeits- und Ausbildungs-
platz“ werden vorhandene Mängel 
im Arbeitsprozess als Phänomene 
erläutert. Letztlich ist die Beseitigung 
von Mängeln erforderlich und dazu 
muss der Fachmann in Seminaren 
geschult werden. In der DIN 56940 
ist der Stand der Technik für Versen-
keinrichtungen enthalten. Deshalb 
wurde die GUV-R 1/219 zurückge-
zogen. Die neue Information GUV-I 
8629 „Bereitstellung und Benut-
zung von Versenkeinrichtungen“ 
erläutert Paragrafen der Vorschrift 
GUV-V C1 für diese Arbeitsaufgabe. 
Sie gilt für Versenkeinrichtungen auf 
denen Personen gehoben bzw. ab-
gesenkt werden.
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Schüler-Unfallversicherung Teil III
In den Faltblättern SI-8001 „Unfall-
versicherungsschutz für Kinder in 
Tageseinrichtungen“ und SI-8003 
„Unfallversicherung für Studieren-
de“ sind sprachliche Korrekturen des 
SGB IX eingearbeitet. Ab sofort wer-
den die Formulierungen „Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben“ und 
„Leistungen zur Teilhabe am Leben 
in der Gemeinschaft“ verwendet. 

Ein geändertes Design hat die SI-
8017 „Außenspielflächen und 
Spielplatzgeräte“ erhalten. Ände-
rungen in Punkt 4 erfolgten bei Fall-
höhe und Fallraum/ Aufprallfläche. 
Diese hat Auswirkung auf Punkt 5.6 
Kletterelemente an Spielplatzgerä-
ten.
Für Planer, Hersteller und Betreiber 
von Gebäuden und Anlagen ist die 
SI-8027 „Mehr Sicherheit bei Glas-
bruch“ eine Pflichtlektüre. Hinweise 
für sicherheitstechnische Mindestan-
forderungen vermeiden Glasbruch 
und gewährleisten die Sicherheit von 
Kindern, Schülern und Sportlern.
SI-8036 „Sicherheit im Unterricht 
Thema Keramik“ ist wieder von der 
Unfallkasse Thüringen zu beziehen. 

Bezüglich des Geräte- und Produkt-
sicherheitsgesetzes wurden auf 
Seite 6 Festlegungen für den Kauf 
der Brennöfen neu formuliert. Unter 
Glasieren und Glattbrand wurde er-
gänzt, dass keine schwermetallhalti-
gen Glasuren zu verwenden sind.

„Sicherheit fördern im Kindergar-
ten“ SI-8045 hat nicht nur einen 
neuen Namen, sondern der Autor 
bemühte sich die Fachinformatio-
nen für eine erfolgreiche Arbeit im 
Kindergarten komplex darzustellen. 
Die Arbeit einer Kindergärtnerin ist 
von Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz geprägt. Die Broschüre 
beinhaltet zahlreiche Vorschläge und 
Lösungen. 
GUV-SI-8060 „Unfallversicherung 
bei Auslandsfahrten“ legt im Ab-
schnitt 5 fest, wie die aushelfenden 
Träger der Krankenversicherung 
und der Unfallversicherung im Aus-
land anzusprechen sind. Betroffene 
haben ihre europäische Kranken-
versicherungskarte bzw. deren pro-
visorische Ersatzbescheinigung als 
Anspruchsgrundlage vorzulegen. Für 
die Unfallanzeige sind einige Vordru-
cke mitzunehmen, um den Sach-
stand sofort ausfüllen zu können. Vor 
Reisebeginn sind Anspruchsbeschei-
nigungen bei der Krankenkasse zu 
besorgen. Bei schweren Verletzun-
gen wird eine sofortige telefonische 
Kontaktaufnahme mit dem Unfallver-
sicherungsträger empfohlen. 

Für GUV-SI 8031 „Unser Schulhof“, 
kommt neu konzipiert die GUV-SI-
8073 „Schulhöfe – planen, ge-
stalten, nutzen“. Schulhöfe sollen 
kindgerechter, naturnaher und be-
wegungsfreundlicher sein und trotz-
dem wenig Unfallquellen bieten. Die 
Umgestaltung von Schulhöfen soll 
im Ergebnis den Schulalltag neu 
beleben. Auf kleinen Flächen oder 
hügeligen Gelände sollten möglichst 
viele Funktionen der Entspannung 
angeboten werden.

Entfällt! 
GUV-SI 8059 „Sachleistungen bei 
Schülerunfällen im Ausland“ 

Zurückgezogen!
GUV-SI 8031 „Unser Schulhof“

Neue Medien – auf CD und DVD     
Zur Vorbereitung auf Notfälle und ex-
treme Ereignisse bieten wir für den 
Schulbereich eine DVD an. Den Prä-
ventionsfilm „Wenn Übungen zum 
Ernstfall werden“, erhalten Nicht-
mitglieder gegen eine Schutzgebühr 
von 15 €. Für den Sparkassenbe-
reich bieten wir zur Vorbereitung auf 
Notfälle und extreme Ereignisse eine 
DVD - Präventionsfilm „Und wenn 
es doch passiert. Auf einen Bank-
überfall vorbereitet sein.“ gegen 
eine Schutzgebühr von 29 € erhalten 
Nichtmitglieder den Film.
(siehe INFA 1-2005)

Fachliche Information über die Nut-
zung der Schriften ist eine unserer 
Präventionsaufgaben. In der neu-
en Internet Darstellung können Sie 
Schriften für Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz in pdf-Format 
herunterladen. Diese finden Sie ge-
ordnet nach Kategorien unter www.
ukt.de - Service - Infomaterial - Ge-
samtverzeichnis. 

Vorschriften, Regeln und Informa-
tionen bitte per Fax oder direkt 
über tad@ukt.de bestellen. 

Volker Baumbach
Fachbereich Prävention




